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Präambel
Im Zuge der Digitalen Revolution aller Lebensbereiche sind trotz aller Lippenbekenntnisse 
die Würde und die Freiheit des Menschen in bisher ungeahnter Art und Weise gefährdet. Dies 
geschieht zudem in einem Tempo, das die gesellschaftliche Meinungsbildung und die staatli-
che Gesetzgebung ebenso überfordert wie den Einzelnen selbst. Gleichzeitig schwinden die 
Möglichkeiten, diesen Prozess mit demokratisch gewonnenen Regeln auf der Ebene eines ein-
zelnen Staates zu gestalten dahin. 

Die Globalisierung des Wissens und der Kultur der Menschheit durch Digitalisierung und 
Vernetzung stellt deren bisherige rechtliche, wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen 
ausnahmslos auf den Prüfstand. 

Nicht zuletzt die falschen Antworten auf diese Herausforderung leisten einer entstehenden to-
talen und totalitären, globalen Überwachungsgesellschaft Vorschub. Die Angst vor internatio-
nalem Terrorismus lässt Sicherheit vor Freiheit als wichtigstes Gut erscheinen – und viele in 
der Verteidigung der Freiheit fälschlicherweise verstummen. 

Informationelle Selbstbestimmung, freier Zugang zu Wissen und Kultur und die Wahrung der 
Privatsphäre sind die Grundpfeiler der zukünftigen Informationsgesellschaft. Nur auf ihrer 
Basis kann eine demokratische, sozial gerechte, freiheitlich selbstbestimmte, globale Ordnung 
entstehen. 

Die Piratenpartei versteht sich daher als Teil einer weltweiten Bewegung, die diese Ordnung 
zum Vorteil aller mitgestalten will. 

Die Piratenpartei will sich auf die im Programm genannten Themen konzentrieren, da wir nur 
so die Möglichkeit sehen, diese wichtigen Forderungen in Zukunft durchzusetzen. Gleichzei-
tig glauben wir, dass diese Themen für Bürger aus dem gesamten traditionellen politischen 
Spektrum unterstützenswert sind, und dass eine Positionierung in diesem Spektrum uns in un-
serem gemeinsamen Streben nach Wahrung der Privatsphäre und Freiheit für Wissen und 
Kultur hinderlich sein würde.

Urheberrecht und 
nicht-kommerzielle Vervielfältigung
Der uralte Traum, alles Wissen und alle Kultur der Menschheit zusammenzutragen, zu spei-
chern und heute und in der Zukunft verfügbar zu machen, ist durch die rasante technische 
Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte in greifbare Nähe gerückt. Wie jede bahnbrechende 
Neuerung erfasst diese vielfältige Lebensbereiche und führt zu tief greifenden Veränderun-
gen. Es ist unser Ziel, die Chancen dieser Situation zu nutzen und vor möglichen Gefahren zu 
warnen. Die derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bereich des Urheberrechts be-
schränken jedoch das Potential der aktuellen Entwicklung, da sie auf einem veralteten Ver-
ständnis von so genanntem "geistigem Eigentum" basieren, welches der angestrebten Wis-
sens- oder Informationsgesellschaft entgegen steht.
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Keine Beschränkung der Kopierbarkeit
Systeme, welche auf einer technischen Ebene die Vervielfältigung von Werken be- oder ver-
hindern ("Kopierschutz", "DRM", usw.), verknappen künstlich deren Verfügbarkeit, um aus 
einem freien Gut ein wirtschaftliches zu machen. Die Schaffung von künstlichem Mangel aus 
rein wirtschaftlichen Interessen erscheint uns unmoralisch, daher lehnen wir diese Verfahren 
ab.

Darüber hinaus behindern sie auf vielfältige Art und Weise die berechtigte Nutzung von Wer-
ken, erschaffen eine vollkommen inakzeptable Kontrollierbarkeit und oft auch Überwachbar-
keit der Nutzer und gefährden die Nutzung von Werken durch kommende Generationen, de-
nen der Zugang zu den heutigen Abspielsystemen fehlen könnte.

Zusätzlich stehen die gesamtwirtschaftlichen Kosten für die Etablierung einer lückenlosen 
und dauerhaft sicheren Kopierschutzinfrastruktur im Vergleich zu ihrem gesamtwirtschaftli-
chen Nutzen in einem extremen Missverhältnis. Die indirekten Folgekosten durch erschwerte 
Interoperabilität bei Abspielsystemen und Software erhöhen diese Kosten weiter.

Freies Kopieren und freie Nutzung
Da sich die Kopierbarkeit von digital vorliegenden Werken technisch nicht sinnvoll ein-
schränken lässt und die flächendeckende Durchsetzbarkeit von Verboten im privaten Lebens-
bereich als gescheitert betrachtet werden muss, sollten die Chancen der allgemeinen Verfüg-
barkeit von Werken erkannt und genutzt werden.

Wir sind der Überzeugung, dass die nichtkommerzielle Vervielfältigung und Nutzung von 
Werken als natürlich betrachtet werden sollte und die Interessen der meisten Urheber entge-
gen anders lautender Behauptungen von bestimmten Interessengruppen nicht negativ tangiert. 
Es konnte in der Vergangenheit kein solcher Zusammenhang schlüssig belegt werden. In der 
Tat existiert eine Vielzahl von innovativen Geschäftskonzepten, welche die freie Verfügbar-
keit bewusst zu ihrem Vorteil nutzen und Urheber unabhängiger von bestehenden Marktstruk-
turen machen können.

Daher fordern wir, das nichtkommerzielle Kopieren, Zugänglichmachen, Speichern und Nut-
zen von Werken nicht nur zu legalisieren, sondern explizit zu fördern, um die allgemeine Ver-
fügbarkeit von Information, Wissen und Kultur zu verbessern, denn dies stellt eine essentielle 
Grundvoraussetzung für die soziale, technische und wirtschaftliche Weiterentwicklung unse-
rer Gesellschaft dar.

Förderung der Kultur
Wir sehen es als unsere Verantwortung, die Schaffung von Werken, insbesondere im Hinblick 
auf kulturelle Vielfalt, zu fördern. Positive Effekte der von uns geforderten Änderungen sol-
len im vollen Umfang genutzt werden können. Mögliche, aber nicht zu erwartende negative 
Nebenwirkungen müssen bei deren Auftreten nach Möglichkeit abgemindert werden.

Ausgleich zwischen Ansprüchen der Urheber und der Öffentlich-
keit
Wir erkennen die Persönlichkeitsrechte der Urheber an ihrem Werk in vollem Umfang an. Die 
heutige Regelung der Verwertungsrechte wird einem fairen Ausgleich zwischen den berech-
tigten wirtschaftlichen Interessen der Urheber und dem öffentlichen Interesse an Zugang zu 
Wissen und Kultur jedoch nicht gerecht. Im Allgemeinen wird für die Schaffung eines Wer-
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kes in erheblichem Maße auf den öffentlichen Schatz an Schöpfungen zurückgegriffen. Die 
Rückführung von Werken in den öffentlichen Raum ist daher nicht nur berechtigt, sondern im 
Sinne der Nachhaltigkeit der menschlichen Schöpfungsfähigkeiten von essentieller Wichtig-
keit.

Es sind daher Rahmenbedingungen zu schaffen, welche eine faire Rückführung in den öffent-
lichen Raum ermöglichen. Dies schließt insbesondere eine drastische Verkürzung der Dauer 
von Rechtsansprüchen auf urheberrechtliche Werke unter die im TRIPS-Abkommen vorgege-
benen Fristen ein.

Gleichstellung von Software
Wir lehnen einen Sonderstatus von Software im Urheberrecht ab, sofern dieser nicht tech-
nisch bedingt ist (zum Beispiel zur Wahrung der Interoperabilität). Dies beinhaltet insbeson-
dere die Ablehnung von Privilegien wie zum Beispiel die Einschränkung der Nutzung und 
Verfielfältigung von Software, die auch über die Regelungen für andere Werksformen hinaus-
gehen.

Privatsphäre und Datenschutz
Der Schutz der Privatsphäre und der Datenschutz gewährleisten Würde und Freiheit des Men-
schen. Die moderne freiheitlich-demokratische Gesellschaftsform wurde in der Vergangenheit 
auch unter Einsatz zahlloser Menschenleben erkämpft und verteidigt.

Allein das 20. Jahrhundert kennt in Deutschland zwei Diktaturen, deren Schrecken wesentlich 
durch den fehlenden Respekt vor dem einzelnen Menschen und durch allgegenwärtige Kon-
trolle gekennzeichnet war.

Von den technischen Mitteln heutiger Zeit haben aber die Diktatoren aller Zeiten nicht einmal 
zu Träumen gewagt. Die überwachte Gesellschaft entsteht momentan allein dadurch, dass sie 
technisch möglich geworden ist und den Interessen von Wirtschaft und Staat gleichermaßen 
dient. Die Piratenpartei sagt dieser Überwachung entschieden den Kampf an.

Jeder einzelne Schritt auf dem Weg zum Überwachungsstaat mag noch so überzeugend be-
gründet sein, doch wir Europäer wissen aus Erfahrung, wohin dieser Weg führt, und dahin 
wollen wir auf keinen Fall.

Privatsphäre
Das Recht auf Wahrung der Privatsphäre ist ein unabdingbares Fundament einer demokrati-
schen Gesellschaft. Die Meinungsfreiheit und das Recht auf persönliche Entfaltung sind ohne 
diese Voraussetzung nicht zu verwirklichen.

Systeme und Methoden, die der Staat gegen seine Bürger einsetzen kann, müssen der ständi-
gen Bewertung und genauen Prüfung durch gewählte Mandatsträger unterliegen. Wenn die 
Regierung Bürger beobachtet, die nicht eines Verbrechens verdächtig sind, ist dies eine fun-
damental inakzeptable Verletzung des Bürgerrechts auf Privatsphäre. Jedem Bürger muss das 
Recht auf Anonymität garantiert werden, das unserer Verfassung innewohnt. Die Weitergabe 
personenbezogener Daten vom Staat an die Privatwirtschaft hat in jedem Falle zu unterblei-
ben.

Das Briefgeheimnis soll erweitert werden zu einem generellen Kommunikationsgeheimnis.
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Zugriff auf die Kommunikationsmittel oder die Überwachung eines Bürgers darf der Regie-
rung nur im Falle eines sicheren Verdachts erlaubt werden, dass dieser Bürger ein Verbrechen 
begehen wird. In allen anderen Fällen soll die Regierung annehmen, ihre Bürger seien un-
schuldig, und sie in Ruhe lassen. Diesem Kommunikationsgeheimnis muss ein starker gesetz-
licher Schutz gegeben werden, da Regierungen wiederholt gezeigt haben, dass sie bei sensi-
blen Informationen nicht vertrauenswürdig sind.

Speziell eine verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten wi-
derspricht nicht nur der Unschuldsvermutung, sondern auch allen Prinzipien einer freiheitlich-
demokratischen Gesellschaft. Der vorherrschende Kontrollwahn stellt eine weitaus ernsthafte-
re Bedrohung unserer Gesellschaft dar als der internationale Terrorismus und erzeugt ein Kli-
ma des Misstrauens und der Angst. Flächendeckende Videoüberwachung öffentlicher Räume, 
fragwürdige Rasterfahndungen, zentrale Datenbanken mit unbewiesenen Verdächtigungen 
sind Mittel, deren Einsatz wir ablehnen.

Informationelle Selbstbestimmung
Das Recht des Einzelnen, die Nutzung seiner persönlichen Daten zu kontrollieren, muss ge-
stärkt werden. Dazu müssen insbesondere die Datenschutzbeauftragten völlig unabhängig 
agieren können. Neue Methoden wie das Scoring machen es erforderlich, nicht nur die per-
sönlichen Daten kontrollieren zu können, sondern auch die Nutzung aller Daten, die zu einem 
Urteil über eine Person herangezogen werden können. Jeder Bürger muss gegenüber den Be-
treibern zentraler Datenbanken einen durchsetzbaren und wirklich unentgeltlichen Anspruch 
auf Selbstauskunft und gegebenenfalls auf Korrektur, Sperrung oder Löschung der Daten ha-
ben.

Erhebung und Nutzung biometrischer Daten und Gentests erfordern aufgrund des hohen 
Missbrauchspotentials eine besonders kritische Bewertung und Kontrolle von unabhängiger 
Stelle. Der Aufbau zentraler Datenbanken mit solchen Daten muss unterbleiben.

Generell müssen die Bestimmungen zum Schutze personenbezogener Daten die Besonderhei-
ten digitaler Daten, wie etwa mögliche Langlebigkeit und schwer kontrollierbare Verbreitung, 
stärker berücksichtigen. 

Gerade weil die Piratenpartei für eine stärkere Befreiung von Information, Kultur und Wissen 
eintritt, fordert sie Datensparsamkeit, Datenvermeidung und unabhängige Kontrolle von per-
sonenbezogenen Daten, die für wirtschaftliche oder Verwaltungszwecke genutzt werden und 
damit geeignet sind, die Freiheit und die informationelle Selbstbestimmung des Bürgers unnö-
tigerweise zu beschränken.

Patentwesen
Im Wandel vom Industriezeitalter zum Informationszeitalter entwickeln sich die weltweit 
herrschenden Patentregelungen teilweise vom Innovationsanreiz zum Innovationshemmnis. 
Der Versuch, mit althergebrachten Mitteln die Zukunft zu gestalten, wird den grundlegenden 
Veränderungen in der Welt nicht nur immer weniger gerecht, er stellt auch beispielsweise in 
den Bereichen der Patentierung von Erkenntnissen der Genforschung und Biotechnologie und 
im Bereich der Softwarepatente eine große Gefahr für die Gesellschaft von morgen dar. 
Grundsätzlich wollen wir einen freieren Markt ohne die hinderlichen Beschränkungen der 
derzeitigen Patentpraxis erreichen. Wir fordern, dass das Patentsystem reformiert oder durch 
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sinnvollere Regelungen ersetzt wird. Keinesfalls darf es durch innovationsfeindliche Regelun-
gen ergänzt werden.

Abbau privater Monopole und offene Märkte
Generell sind ein zunehmender Abbau von Monopolen und eine Öffnung der Märkte erklärtes 
politisches Ziel unserer Partei.

Patente als staatlich garantierte privatwirtschaftliche Monopole stellen grundsätzlich eine 
künstliche Einschränkung der allgemeinen Wohlfahrt dar, die einer ständigen Rechtfertigung 
und Überprüfung bedarf.

Stellt die Patentierung industrieller Güter in der Vergangenheit auch nach allgemeiner An-
sicht eine (weder belegbare, noch widerlegbare) Erfolgsgeschichte dar, so haben sich doch die 
sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Erfindens in der postindustriellen und globali-
sierten Gesellschaft grundlegend gewandelt. Der verstärkt internationale Wettbewerb führt 
darüber hinaus vermehrt zu einer zweckentfremdeten Nutzung des Patentsystems, bei der man 
oft keinerlei Ausgleich für die Gesellschaft mehr erkennen kann. Dem zunehmenden Miss-
brauch von Patenten wollen wir daher Einhalt gebieten. Patentierung von Trivialitäten oder 
sogar die Blockierung des Fortschritts durch Patente soll unter allen Umständen verhindert 
werden.

Dies gilt auch und im Besonderen für den Bereich der Pharmaindustrie. Der hohe Geldbedarf 
und die monopolartige Struktur dieses Marktes bedürfen einer Reorganisation, um die gesell-
schaftlichen Ressourcen sinnvoll einzusetzen und nicht durch Blockaden und zum Vorteil 
Einzelner zu vergeuden. Patente auf Pharmazeutika haben darüber hinaus zum Teil ethisch 
höchst verwerfliche Auswirkungen.

Patente in der Informationsgesellschaft
Wirtschaftlicher Erfolg ist in der Informationsgesellschaft zunehmend nicht mehr von techni-
schen Erfindungen, sondern von Wissen und Information und deren Erschließung abhängig. 
Das Bestreben, diese Faktoren nun ebenso mittels des Patentsystems zu regulieren, steht unse-
rer Forderung nach Freiheit des Wissens und Kultur der Menschheit diametral entgegen.

Wir lehnen Patente auf Lebewesen und Gene, auf Geschäftsideen und auch auf Software ein-
hellig ab, weil sie unzumutbare und unverantwortliche Konsequenzen haben, weil sie die Ent-
wicklung der Wissensgesellschaft behindern, weil sie gemeine Güter ohne Gegenleistung und 
ohne Not privatisieren und weil sie kein Erfindungspotential im ursprünglichen Sinne besit-
zen. Die gute Entwicklung klein- und mittelständischer IT-Unternehmen in ganz Europa hat 
beispielsweise gezeigt, dass auf dem Softwaresektor Patente völlig unnötig sind.

Transparenz des Staatswesens
In der heutigen Gesellschaft ist eine rapide Entwicklung zu beobachten. Immer mehr Informa-
tionen werden angehäuft, die in immer stärkerer Weise miteinander verknüpft werden. Ver-
knüpfte Informationen aber werden zu Wissen, Wissen wiederum bedeutet Macht. Verengt 
sich also der Zugang zu Wissen auf einen kleinen Kreis von Nutznießern, so kommt es unwei-
gerlich zu einer Ausbildung von Machtstrukturen, die wenige Personen, gesellschaftliche Or-
ganisationen oder staatliche Organe bevorzugt und so letztendlich den demokratischen Pro-
zess einer freiheitlichen Gesellschaft gefährdet. Dieser basiert nämlich auf einer möglichst 
breiten Beteiligung der Bürger an der Gestaltung und Kontrolle der gesellschaftlichen Vor-
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gänge und ist somit unvereinbar mit dem Informationsvorsprung, den Wenige auf Kosten der 
Allgemeinheit zu sichern versuchen. Der Einblick in die Arbeit von Verwaltung und Politik 
auf allen Ebenen der staatlichen Ordnung ist daher ein fundamentales Bürgerrecht und muss 
zum Wohle der freiheitlichen Ordnung entsprechend garantiert, geschützt und durchgesetzt 
werden.

Die aktuelle Lage in Deutschland wird bestimmt durch eine Vielzahl unterschiedlicher Rege-
lungen auf den verschiedenen Ebenen und in den vielfältigen Bereichen staatlichen Handelns 
und nur wenig ist bisher vom "Prinzip der Geheimhaltung" zugunsten eines "Prinzips der Öf-
fentlichkeit" verändert worden, obwohl dies auf treffende Weise die Weichenstellung für eine 
moderne Gesellschaft im 21. Jahrhundert, auch unter Berücksichtigung der weitreichenden 
Möglichkeiten der Neuen Medien, verdeutlicht. Verwaltung und Politik müssen endlich auch 
in der Hinsicht ihrer Transparenz gegenüber dem Bürger ihren Dienstleistungscharakter aner-
kennen und sich grundlegend darauf ausrichten, einen Informationszugang für die Bürger effi-
zient, komfortabel und mit niedrigen Kosten zu ermöglichen.

Insbesondere für eine Bewertung politischer Entscheidungsträger ist es unabdingbar, dass die 
Grundlagen politischer Entscheidungen transparent gemacht werden. Negative Beispiele da-
für sind die Geheimhaltung des Mautvertrages vor dem Souverän und seinen gewählten Ver-
tretern, sowie die undemokratische Einführung von Wahlmaschinen, die geeignet sind, das 
primäre Element der Demokratie, die Wahl, zu beschädigen.

Die Piratenpartei will in diesem Sinne auf die Transparenz aller staatlichen Prozesse hinwir-
ken und fordert daher:

• Jeder Bürger hat unabhängig von der Betroffenheit und ohne den Zwang zur Begrün-
dung das Recht auf allen Ebenen der staatlichen Ordnung, Einsicht in die Aktenvor-
gänge und die den jeweiligen Stellen zur Verfügung stehenden Informationen zu neh-
men. Dies gilt ebenso für schriftliches Aktenmaterial wie digitale oder andere Medien.

• Seine Schranken findet dieses Recht in den Bestimmungen zum Schutz der Persön-
lichkeitsrechte, der nationalen Sicherheit, zur Verhinderung von Straftaten und ähnli-
chem. Diese Ausnahmeregelungen sind möglichst eng und eindeutig zu formulieren 
und dürfen nicht pauschal ganze Behörden oder Verwaltungsgebiete ausgrenzen.

• Die Auskunftsstelle ist verpflichtet, zeitnah und in einer klaren Kostenregelung, Zu-
gang in Form einer Akteneinsicht oder einer Materialkopie zu gewähren, um eine brei-
te, effiziente Nutzung der Daten zu ermöglichen.

• Die Verweigerung des Zugangs muss schriftlich begründet werden und kann vom An-
tragsteller, sowie von betroffenen Dritten gerichtlich überprüft werden lassen, wobei 
dem Gericht zu diesem Zweck voller Zugang durch die öffentliche Stelle gewährt wer-
den muss.

• Alle öffentlichen Stellen sind verpflichtet, sowohl regelmäßig Organisations- und Auf-
gabenbeschreibungen zu veröffentlichen, einschließlich Übersichten der Arten von 
Unterlagen, auf die zugegriffen werden kann, als auch einen jährlichen öffentlichen 
Bericht über die Handhabung des Auskunftsrechts.

Unter besonderer Berücksichtigung der immensen Möglichkeiten, die sich mit der rasanten 
Entwicklung und Verbreitung der Neuen Medien ergeben, gibt es verschiedene Ansatzpunkte, 
um diesen grundsätzlichen Forderungen Rechnung zu tragen. So sollten staatliche Stellen die 
Nutzung freier Software forcieren, eine automatische Veröffentlichung dazu geeigneter Doku-
mente einrichten und allgemein den kostengünstigen und aufwandsarmen digitalen Zugriff 
ausbauen.
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Die Abkehr vom "Prinzip der Geheimhaltung", der Verwaltungs- und Politikvorstellung eines 
überkommenen Staatsbegriffs, und die Betonung des "Prinzips der Öffentlichkeit", das einen 
mündigen Bürger in den Mittelpunkt staatlichen Handelns und Gestaltens stellt, schafft nach 
der festen Überzeugung der Piratenpartei die unabdingbaren Voraussetzungen für eine moder-
ne Wissensgesellschaft in einer freiheitlichen und demokratischen Ordnung.

Open Access
Aus dem Staatshaushalt wird eine Vielzahl von schöpferischen Tätigkeiten finanziert, die als 
Produkt urheberrechtlich geschützte Werke hervorbringen. Da diese Werke von der Allge-
meinheit finanziert werden, sollten sie auch der Allgemeinheit kostenlos zur Verfügung ste-
hen. Tatsächlich ist dies heute selten der Fall.

Open Access in der Forschung
Die Publikationen aus staatlich finanzierter oder geförderter Forschung und Lehre werden oft 
in kommerziellen Verlagen publiziert, deren Qualitätssicherung von ebenfalls meist staatlich 
bezahlten Wissenschaftlern im Peer-Review-Prozess übernommen wird. Die Publikationen 
werden jedoch nicht einmal den Bibliotheken der Forschungseinrichtungen kostenlos zur Ver-
fügung gestellt. Der Steuerzahler kommt also dreifach (Produktion, Qualitätssicherung, Nut-
zung) für die Kosten der Publikationen auf, während private Verleger den Gewinn abschöp-
fen.

Wir unterstützen die Berliner Erklärung der Open-Access-Bewegung und fordern die Zugäng-
lichmachung des wissenschaftlichen und kulturellen Erbes der Menschheit über das Internet 
nach dem Prinzip des Open Access. Wir sehen es als Aufgabe des Staates an, dieses Prinzip 
an den von ihm finanzierten und geförderten Einrichtungen durchzusetzen.

Open Access in der öffentlichen Verwaltung
Wir fordern die Einbeziehung von Software und anderen digitalen Gütern, die mit öffentli-
chen Mitteln produziert wird, in das Open-Access-Konzept. Werke, die von oder im Auftrag 
von staatlichen Stellen erstellt wird, soll der Öffentlichkeit zur freien Verwendung zur Verfü-
gung gestellt werden. Der Quelltext von Software muss dabei Teil der Veröffentlichung sein.

Dies ist nicht nur zum direkten Nutzen der Öffentlichkeit, sondern auch die staatlichen Stellen 
können im Gegenzug von Verbesserungen durch die Öffentlichkeit profitieren (Open-Source-
Prinzip/Freie Software). Weiterhin wird die Nachhaltigkeit der öffentlich eingesetzten IT-In-
frastruktur verbessert und die Abhängigkeit von Softwareanbietern verringert.

Infrastrukturmonopole
Kommunikation ist die elementare Grundlage der menschlichen Gesellschaft. Die europäische 
Geschichte ist seit der Aufklärung eng mit dem Kampf um die Freiheit der Kommunikation 
verknüpft. Mangelnde Kommunikationsmöglichkeiten begünstigen totalitäre Systeme, wohin 
gegen vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten die Wirtschaft, den Wohlstand, die Bildung 
und die Freiheitlichkeit beflügeln. Freie Kommunikation ist die Grundlage jeder funktionie-
renden Demokratie, sie ist ein Grundrecht. Der freie Informationsfluss ist für eine freiheitliche 
Informationsgesellschaft von essentieller Bedeutung. Die weltweite Vernetzung kann nicht 
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nur als ein Nebenprodukt der Globalisierung betrachtet werden. Die modernen Kommunikati-
onsnetze halten durch den technischen Fortschritt in jedem Bereich der menschlichen Gesell-
schaft Einzug. Die Verständigung des neuen Jahrtausends ist geprägt von Telekommunikati-
on, die unser Leben fast gänzlich durchdrungen hat. Als Werkzeug kann sie das Potential der 
Gesellschaft vervielfachen. Soziale Netze können mir ihrer Hilfe sowohl weitreichender als 
auch engmaschiger gestaltet werden. Die Weiterentwicklung der Technik reduziert die Kom-
munikationskosten unentwegt.

Monopole 
Künstlich geschaffene Monopole auf Kommunikationswege verhindern diesen technischen 
Fortschritt. Die Marktbeherrschenden müssen, unter dem Zwang stetiger Profitvermehrung, 
eine veraltete Infrastruktur vor Weiterentwicklung verteidigen und drohen, neue Technologi-
en nur unter dem Schutz neuer Monopole einzuführen. Weder dürfen neue Monopole ge-
währt, noch alte aufrechterhalten werden. Niemand darf durch ein Kommunikationsmonopol 
diskriminiert werden. Die Piratenpartei sieht sich daher in der Verantwortung die freie Kon-
nektivität zu schützen und Dezentralisierung zu bewirken, insbesondere durch Förderung von 
nichtkommerziellen Projekten, die in diesem Sinne agieren.

Das elektromagnetische Spektrum
Das elektromagnetische Spektrum muss einer breiten, zivilen, demokratischen Nutzung zur 
Verfügung stehen. Die für alle gleich verfügbare Möglichkeit der breitbandigen Kommunika-
tion, sowie die Summe des individuellen Nutzens müssen dabei anstatt des Geldes Entschei-
dungskriterium sein.

Dies bedingt das kontinuierliche, an den technischen Wandel angepasste Schaffen freier ver-
fügbarer Frequenzbereiche, die gegenüber Zugangsbeschränkten nicht benachteiligt werden 
dürfen. Die Vergabe von Frequenzen muss der Vielfalt technischer Nutzungsformen, sowie 
den unterschiedlichen Größen, Möglichkeiten und lokalen Verbreitungen, der am Frequenz-
spektrum interessierten Institutionen entsprechen. Frequenzen dürfen nur unter der Bedingung 
gesellschaftlicher und technischer Nachhaltigkeit reserviert werden.

Die internationale Kooperation in der Verwaltung des elektromagnetischen Spektrums ist zu 
beachten, unterstützen und im Sinne dieses Programms weiter zu entwickeln.

Inhaltsfilterung
Die Kontrolle der kommunizierten Information zerstört die Grundlagen einer funktionieren-
den Demokratie. Die Infrastruktur der Telekommunikation muss deshalb neutral gegenüber 
den transportieren Inhalten operieren. Jedwede Zensurbestrebungen sind zu verhindern, der 
Möglichkeit der Installation von Filtern muss aktiv vorgegriffen werden.

Die Freiheit der Kommunikation darf durch die Bundesrepublik Deutschland auch außerhalb 
ihres Territoriums nicht unterminiert werden: Zensurbestrebungen fremder Staaten dürfen in 
keiner Form unterstützt werden. Initiativen – politischer wie technischer Natur – zur Unter-
grabung von Filtersystemen sind im Rahmen außenpolitischer Möglichkeiten zu unterstützen.
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